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Mietwagen Bedingungen 

Mexiko – Europcar 
 

 
Im Preis eingeschlossen 
Alle km, Steuern, CDW-Versicherung mit Selbstbehalt sowie ggf. Zusatzversicherung zur Erstattung des 
Selbstbehaltes und Aufstockung der Haftpflichtversicherung auf € 2 Millionen, siehe unten.  
Eve. Einweggebühren müssen vor Ort bezahlt werden, siehe Preise. 
 
Bedingungen 
• Mindestmietalter 18 Jahre, der Führerschein muss mindestens 1 Jahr gültig sein. Zusatzgebühr für 

Fahrer von 18-25 Jahren derzeit ca. U$ 10,- + 16% Steuer pro Tag. Maximales Alter zur Anmietung 
69 Jahre. 

• Zweiter Fahrer kostenlos, dieser muss jedoch vor Ort mit in den Mietvertrag aufgenommen werden. 
Hierfür sind alle erforderlichen Dokumente (Führerschein, Pass) erforderlich. 

• Die Übernahme des Autos ist nur mit Kreditkarte möglich, die der Vermieter als Absicherung verlangt. 
Bei der Übernahme wird als Sicherheit eine Kaution von derzeit etwa € 900,- bis € 2.500,-, je nach 
Fahrzeugtyp fällig. Bitte überprüfen Sie vor der Abreise Ihr Kreditkartenlimit. 

• Die Übernahme ist mit einem gültigen nationalen Führerschein möglich, zusätzlich wird ein 
internationaler Führerschein empfohlen. 

• Eingeschlossen ist eine Haftpflichtversicherung des Vermieters von derzeit etwa € 12.000,- 
(MXN 250.000,-). Weitere Details hierzu siehe unten bei „Zusatzversicherung“. 

• Eingeschlossen ist eine CDW-Versicherung seitens des Vermieters mit einem Selbstbehalt von bis zu 
10% des Fahrzeugwertes sowie Glas- und Reifenschäden und der Diebstahl/Verlust bzw. die 
Beschädigung von beweglichen Teilen wie z.B. Radio, Außenspiegel oder Autoschlüssel. Weitere 
Details hierzu siehe unten bei „Zusatzversicherung“. 

• In keinem Fall von den Versicherungen abgedeckt sind: 
o Schäden, die unter Missachtung der Mietbedingungen/Mietkonditionen entstehen 
o Schäden oder Abschleppkosten verursacht durch grobe Fahrlässigkeit wie z.B. unter  

Alkohol- oder Drogeneinfluss bzw. Schäden durch unsachgemäße Fahrweise wie z.B. 
zu hohe Geschwindigkeit, das verbotene Befahren von bestimmten Straßen o.ä. 

o Falls keine Schadensmeldung bei der Polizei erfolgte. Informationen zu diesen, zur 
Schadensregulierung, notwendigen Papieren erhalten Sie vor Ort. 

• Die Autos dürfen nach Belize gefahren werden, allerdings hat das Auto ab dem Grenzübertritt keinen 
Versicherungsschutz. Wir raten daher hiervon ab. 

• Vor Ort werden Zusatzversicherungen (z.B. Personeninsassenversicherung/PAI) und weitere 
Leistungen (z.B. Kindersitze, Navigationsgerät) gegen Gebühr angeboten. 

• Die Übernahme und Abgabe ist nur an den Europcar Stationen möglich, keine Hotelzustellung. Auf 
Anfrage bietet Europcar einen kostenlosen Transfer zum Hotel nach der Abgabe an (max. bis 15 Km). 

• Die eingeschlossenen 4x2 Autos dürfen nicht abseits von Teerstraßen oder in das Naturschutzgebiet 
Sian Kaan gefahren werden. Unsere Routenvorschläge führen nur über Teerstraßen. 

• Weitere Fahrzeugtypen auf Anfrage. 
 
Eingeschlossene Zusatzversicherungen für EU-Bürger 
Vollkaskoschutz mit Erstattung der genannten Selbstbeteiligung bei Unfall/Diebstahl sowie Erstattung für 
eventuell in Rechnung gestellte Schäden am Unterboden, Reifen, Dach und den Windschutzscheiben / 
Außenspiegel bis insgesamt € 8.000,-. 
Zusatzhaftpflichtversicherung von € 2 Millionen für den Fall, dass die Deckungssumme des Vermieters bei 
einem Haftpflichtschaden nicht ausreicht. 
Diese Versicherung gilt nur für Personen mit Wohnsitz in der EU. 

 
Zusatzversicherungen für nicht EU Bürger 
Da die Deckungssumme für Haftpflichtschäden bei diesen Mietautos unzureichend ist und Sie 
Selbstbehalte bei der Vollkaskoversicherung haben, empfehlen wir Ihnen den Abschluss entsprechender 
Zusatzversicherungen bei einer Versicherung Ihrer Wahl. 


